
 

 
 
 
 

Antrag zum Auskunftsersuchen zu personenbezogenen Daten nach  
§ 16a Abs. 5 GenTG über den Anbau von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) 

nach §16a Abs. 3 GenTG 

Vordruck bitte mit Schreibmaschine oder in gut lesbarer Blockschrift ausfüllen1 und an 
folgende Adresse senden: 
 

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
Referat 404 (Koexistenz, GVO Monitoring) 
Taubenstraße 42/43 
10117 Berlin 

 

1. Daten des Antragstellers 

Name       
Vorname        
Straße       
PLZ       
Wohnort       
Telefon       
Fax       
Mobil       
E-Mail       

 

2. Gegenstand des Auskunftsersuchens  

Angaben zum Grundstück des geplanten Anbaus von GVO nach §16a Abs.3 GenTG, zu der 
Auskunft über personenbezogene Daten ersucht werden  

Flächenkennziffer2       
PLZ       
Ort       
Gemarkung       
Flur       
Flurstücknummer       
Schlag       
Anbaujahr  

 



 

 

3. Angaben zur Glaubhaftmachung des Antragstellers 

Absichtserklärung zum Anbau einer betroffenen Kulturart, die durch den Anbau von 
GVO betroffen sein kann, einschließlich Daten zur Lage des Grundstück, auf dem der 
Anbau erfolgen soll 

Kulturart       
PLZ       
Ort       
Gemarkung       
Flur       
Flurstücknummer       
Schlag       
Größe der Anbaufläche in qm       
Anbaujahr       

 
 
 
 
 

 

Sonstige Angaben zur Glaubhaftmachung 

      
 

 
Folgende Anlagen sind dem Antragsersuchen beigefügt: 
 

 eine Kopie des Personalausweises des Auskunftssuchenden,  

 zum betroffenen Grundstück des Auskunftssuchenden eine Kopie vom Pachtvertrag, 
eine Nutzungserlaubnis des Eigentümers oder ein Eigentumsnachweis, falls das 
Grundstück dem Bewirtschafter gehört, 

 ein maßstabsgetreuer Kartenausschnitt, in der die Lage des GVO-Grundstücks nach § 
16a Abs. 3 GenTG (siehe 2) und des Grundstücks des Auskunftssuchenden (siehe 3) 
eingetragen ist. 

 
Ort, Datum, Unterschrift 
 
 
                                                 
Erläuterungen 
1 Bitte Erläuterungen des Merkblatts „Antrag auf Auskunftsersuchen zu personenbezogenen Daten nach § 16a 
Abs. 5 GenTG“ beachten. 
2 Die Flächenkennziffer kann dem Standortregister (www.bvl.bund.de) entnommen werden. 

http://www.bvl.bund.de/

